
Stadt Holzminden - Anlage zur Vergnügungssteuererklärung

(Nachweis Kartensteuer)

Anlage zur Vergnügungssteuererklärung (Kartensteuer)

Nachweis über ausgegebene Eintrittskarten

(§ 13 Abs. 4 der Vergnügungssteuersatzung)

Veranstaltung: .......................................................................................................................
Bezeichnung

Preise in Euro steuer-
zuzüglich. abzüglich maßgeblicher Anzahl Eintrittskarten pflichtiger

Preisgruppe Einzelpreis Vorverkaufsgebühr Freigetränk o. ä. Preis nicht Ertrag in €
o. ä. wird von Stadt ausgegeben ausgegeben gesamt wird von Stadt

Bitte unten näher erläutern! Holzminden ausgefüllt Holzminden ausgefüllt

Erläuterungen: wird von Stadt Holzminden ausgefüllt:

steuerpflichtiger Ertrag gesamt

Steuersatz

Vergnügungssteuer in €

Stand 01/2009


